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Stellungnahme zum Anhörungsverfahren  gem.  § 79 der Geschäfts-
ordnung des Thüringer Landtags; 
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheits-
rechten / Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteilung an dem Anhörungsverfahren 
zum Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" und 
nehmen zu dem in der Anlage 3 Ihres Schreibens beigefügten Fra-
gekatalog wie folgt Stellung: 

1) Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorge-
schlagenen Verfassungsänderungen ihrer Beurteilung zufolge 
für das Staatshandeln nach sich ziehen und welchen Unter-
schied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen ver-
fassungsrechtlichen Lage für das Staatshandeln - namentlich 
auch für die Ziele dieses Handelns - im Einzelnen machen? 

Nein, da durch die Regelung in der aktuellen Fassung bereits deut-
lich Abwehrrechte des Individuums gegen staatliche Willkür auf-
zeigt werden. 

2) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
allgemein im Blick auf rechtstechnische Aspekte einer Verfas-
sung? 

Sie verwässert zunehmend die Stellung der Verfassung als Rechts-
ordnung. Nicht alles was politisch wichtig ist, braucht einen Ver-
fassungsrang. 



3) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
mit Blick auf die verfassungspolitische Maxime, dass Verfas-
sungen um ihrer Flexibilität und Stabilität willen abstrakt for-
muliert bzw. - wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat aus-
drückt - "kurz und dunkel" sein sollten? 

Die vorgeschlagene Formulierung ist durchaus "kurz und dunkel", 
jedoch auch redundant, da der Gleichstellungsgrundsatz ausrei-
chend ist. 

4) Welche in der Thüringer Landesverfassung niedergelegten riva-
lisierenden verfassungsrechtlichen Positionen bzw. Rechte le-
gen aus ihrer Sicht die Einfügung neuer Staatsziele wie der in 
den Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe, um bisher nicht in 
der Verfassung enthaltenen Zwecken in Politik, Verwaltung o-
der Gerichten, insbesondere bei Abwägungsprozessen, zur Ver-
wirklichung zu verhelfen? 

Keine. 

5) Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gleichheitssat-
zes der Thüringer Verfassung die verfassungsrechtliche Her-
aushebung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw. Merk-
male hinsichtlich des Diskriminierungsverbot ihrerseits eine 
verfassungspolitische Ungleichbehandlung solcher Gruppen 
bzw. Merkmale, die nicht ebenso explizit in der Verfassung auf-
geführt werden; und aufgrund welcher verfassungsimmanen-
ten Kriterien könnte eine entsprechende Benennung einzelner 
Gruppen bzw. Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt wer-
den? 

Keine Benachteiligung, da nicht explizit genannte Gruppen durch 
allgemeinen Gleichheitssatz ebenso geschützt sind. 

6) Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der 
Ebene der Thüringer Verfassung zu regeln? 

Nein. 

7) Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im "Hoheitsbereich" 
der Thüringer Verfassung bzw. für Menschen in Thüringen ver-
bindlich gesetzlich geregelt? 

Ja, da es bereits durch den Gleichheitsgrundsatz abgedeckt ist. 



8) Bewirkt die jeweils beabsichtige Verfassungsbestimmung et-
was, d.h. führt sie eine Rechtsfolge herbei? 

Nein, da durch die Regelung in der aktuellen Fassung bereits deut-
lich Abwehrrechte des Individuums gegen staatliche Willkür aufge-
zeigt werden. 

9) Wird die jeweils beabsichtigte Änderung auch das intendierte 
Ziel erreichen können? 

Sie ist teilweise nötig. Es kommt jedoch darauf an, wie dieser 
Grundsatz ausgelegt wird bzw. welche Interpretation sich durch-
setzt. 

10) Können jeweils durch die Formulierung insgesamt und/oder 
einzelner Satzteile des zukünftigen Verfassungstextes für die 
Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen/-gruppen 
Thüringens negative Folgen entstehen? 

Ja, da durch die aktuelle Fassung unter Umständen Einzelfälle nicht 
konkret abgedeckt werden können. 

n) Können jeweils durch die beabsichtigte Verortung der Änderun-
gen in der Verfassung oder die Verfassungsänderung an sich für 
die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen/-grup-
pen Thüringens negative Folgen entstehen? 

Ja, da durch Grundintention die Gefahr besteht, das sinnige Regeln 
ihren Rechtsstatus verlieren. 

12) Können der Schutz der Unabhängigkeit, der Teilhabemöglich-
keit und der Selbstverwirklichung sowie die würde von alten 
und jungen Menschen durch die Aufnahme eines Altersdiskri-
minierungsverbots in die Verfassung des Freistaats Thüringen 
unmittelbar oder mittelbar gestärkt werden? 

Das kommt auf die rechtliche Ausformulierung durch die entspre-
chenden Gesetze an, da an dieser Stelle die Ergänzungen kaum Ab-
wehrrechte den Einzelnen aufzeigt. 



13) Kann die Aufnahme des Alters in den Katalog der Diskriminie-
rungsmerkmale mit Verfassungsrang den Rechtfertigungs-
maßstab, insbesondere die Anforderung an die Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung, für altersspezifische Diskriminierung im Ver-
gleich zur bisherigen Rechtsprechung verschärfen? 

Ja, dieses Mittel wäre für das Ziel durchaus geeignet, aber allein 
diese Tatsache bietet keinen Mehrwert. 

14) Welchen Praktischen Mehrwert bietet die Vorgeschlagene Neu-
reglung gegenüber bestehenden Vorschriften höherrangiger 
Rechtsebenen zum Schutz vor altersbedingter Diskriminierung 
(wie etwa dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auf Bun-
desebene)? 

Keine. 

15) Sofern die Platzierung des Verbots der Altersdiskriminierung in 
der Thüringer Landesverfassung in Anbetracht des geltenden 
Antidiskriminierung geboten ist: Welche weiteren Gleichbe-
handlungsgebote wären in der Konsequenz ebenfalls in die Ver-
fassung mitaufzunehmen? 

Die Platzierung ist unserer Ansicht nach nicht nötig. 

Mit ieundliche ßen 

LandesvorsVzender 
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